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Vortrag an den Ministerrat 

Bericht der Bundesregierung über die innere Sicherheit in Österreich - 
Sicherheitsbericht 2023 

Die Bundesregierung hat gemäß § 93 des Sicherheitspolizeigesetzes dem Nationalrat und 
dem Bundesrat jährlich den Bericht über die innere Sicherheit zu erstatten. 

Der Sicherheitsbericht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Inneren Sicherheit in 
Österreich, die Schwerpunkte der Tätigkeit der Sicherheitsbehörden, der 
Sicherheitsakademie und der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie der 
Strafgerichte, der Staatsanwaltschaften und des Strafvollzugs. Darüber hinaus enthält der 
Sicherheitsbericht die Kriminal- und Verurteilungsstatistik, Angaben über kriminalpolitisch 
wesentliche Entwicklungen sowie einen Bericht über die Tätigkeiten und Wahrnehmungen 
des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. 

Die Bundesministerien für Inneres und Justiz haben auch für das Jahr 2023 einen solchen 
Bericht vorbereitet. 

Wir verweisen im Übrigen auf den angeschlossenen Entwurf des Berichtes über die innere 
Sicherheit in Österreich für das Jahr 2023. 
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Wir stellen daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Bericht der Bundesregierung über die innere Sicherheit in 
Österreich für das Jahr 2023 dem Nationalrat und dem Bundesrat zur 
geschäftsordnungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

Die früher eingebrachte und mit Beschluss des Ministerrates vom 21. Mai 2025 
beschlossene Version ist hinfällig. 

11. Juni 2025 

Mag. Gerhard Karner 
Bundesminister 

Dr.in Anna Sporrer 
Bundesministerin 
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